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I. Die Bekanntmachung des Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsrechts und schul-
rechtlicher Vorschriften vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394) wird in Artikel I - Änderung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes - wie folgt berichtigt:

 

1) In Nr. 7 b) aa) (§ 10 Abs. 3 Buchstabe d werden nach der Zahl „3“ die Wörter „genannt sind“ 
angefügt.

 

2)

a) In Nr. 31 b) bb) (§ 67 Abs. 4) wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

 

b) In Nr. 66 (§ 106 Abs. 4) wird Satz 2 gestrichen.

 

3)

a) In Nr. 33 a) bb) (§ 69 Abs. 1) wird die Zahl „7“ durch die Zahl „10“ ersetzt.

 

b) In Nr. 33 b) (§ 69 Abs. 2) wird die Angabe „Satz 6“ durch die Angabe „Satz 9“ ersetzt.

 

c) In § 69 Abs. 3 und Abs. 6 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

 

4) In Nr. 43 c) (§ 80 Abs. 3) wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

 

II. Die Bekanntmachung des Gesetzes zur Modernisierung des Justizvollzugs in Nordrhein-West-
falen (Justizvollzugsmodernisierungsgesetz - JVollzMoG) vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 245) 
wird in Artikel 4 - Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes - wie folgt berichtigt:

 

In Nr. 2 wird die Angabe „§ 97“ durch die Angabe „§ 94“, die Angabe „§ 97 a“ durch die Angabe 
„§ 94 a“ und die Angabe „§ 97 b“ durch die Angabe„§ 94 b“ ersetzt.

 

Düsseldorf, den 4. März 2008
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Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S c h m i t t
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